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Antrag
der Länder Bremen, Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Entschließung des Bundesrates „Erhöhung der Freigrenze des 
§ 64 Absatz 3 Abgabenordnung von 35.000 EUR auf 45.000 EUR“

Der Präsident des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen

Bremen, 27. Juni 2018

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller

Sehr geehrter Herr Präsident,

im Namen der Länder Bremen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Schleswig-Holstein übersende ich hiermit den Antrag

Entschließung des Bundesrates „Erhöhung der Freigrenze des  

§ 64 Absatz 3 Abgabenordnung von 35.000 EUR auf 45.000 EUR“.

Ich bitte Sie, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundes-

rates auf die Tagesordnung der 969. Sitzung am 6. Juli 2018 zu setzen und  

anschließend den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Carsten Sieling





Drucksache 308/18 

Entschließung des Bundesrates „Erhöhung der Freigrenze des § 64 Absatz 3 
Abgabenordnung von 35.000 EUR auf 45.000 EUR“ 

Der Bundesrat möge beschließen: 

1. Der Bundesrat hält ehrenamtliches Engagement für unverzichtbar und für eine 

tragende Säule in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Ein großer Teil davon findet 

in den zahlreichen Vereinen statt. Wird ein Verein als gemeinnützig anerkannt, bringt 

ihm dies zahlreiche steuerliche Vorteile. Gänzlich ertragssteuerfrei sind der 

sogenannte ideelle Bereich, also die Aufgaben, die ein Verein im Rahmen seiner 

Satzung wahrnimmt, sowie Gewinne aus Zweckbetrieben. Gewinne wirtschaftlicher 

Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind, unterliegen grundsätzlich der 

Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer.  

2. In diesem Zusammenhang sieht der Bundesrat die Freigrenze des § 64 Absatz 3 

Abgabenordnung als ein wichtiges Instrument, Ehrenamtliche in den Vereinen von 

administrativen Aufgaben zu entlasten. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine 

Vereinfachungsregelung. Sie stellt steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, 

die von steuerbegünstigten Körperschaften neben ihrer ideellen Tätigkeit unterhalten 

werden und die lediglich geringe Umsätze (von zur Zeit nicht mehr als 35.000 EUR im 

Jahr) erzielen, mit ihren Gewinnen von einer Körperschaft- und 

Gewerbesteuerbelastung frei. 

3. Der Bundesrat begrüßt, dass durch die Freigrenze des § 64 Absatz 3 

Abgabenordnung der weit überwiegende Teil kleiner Vereine - und damit die in ihnen 

tätigen Ehrenamtlichen - von steuerrechtlichen Verpflichtungen entlastet wird. Die 

letzte Erhöhung der Freigrenze liegt bereits mehr als zehn Jahre zurück.  

4. Der Bundesrat hält deshalb eine Erhöhung des Betrags in § 64 Absatz 3 

Abgabenordnung um 10.000 EUR auf 45.000 EUR für angemessen, damit die 

Vorschrift ihrem Vereinfachungscharakter weiterhin gerecht werden kann. 

5. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, einen entsprechenden Gesetzesvorschlag 

zu unterbreiten. 
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